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Antlicher rheil
Perordnungen und Mittheilungen der Behörden in den

Schutgebieten.

Verordnung für den Hafen von Kamernn, betreffend das Löschen und
Laden an Sonn= und Feiertagen.

Auf Grund des § 5 und des § 11 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der
deutschen Schutzgebiete (R. G. Bl. 1888, S. 75) und der Verfügung des Reichskanzlers vom
29. März 1889 wird für den Hafen von Kamerun hierdurch verordnet, wie folgt:

An Sonn= und Feiertagen dürfen Güter oder Waaren nur gegen eine vom Schisser
an das Kaiserliche Gouvernement oder zuständige Bezirksamt zu entrichtende Abgabe von
Schiffen aus= oder eingeladen werden.

Als Feiertag gilt der erste Weihnachts-, Oster= und Pfingstfeiertag, sowie der Himmel-
sahrtstag.
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Die zu entrichtende Gebühr beträgt für die Dampfschiffe Mark 100 (Einhundert), für

Segelschiffe Mark 60 (sechszig).


